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B.A2. 
Anfragen zur nachsten Stadtvertretersitzung (2411.2016) 

Sehr geehrter Herr BOrgermeister Raffelhaschen, 

gemaI § 30 GO, § 11 Gesch0 stelle ich hiermit fur die Fraktion Bandnis90/Die Gru- 
nen die folgenden Anfragen zur nachsten Stadtvertretersitzung. Es wird urn schli rift- 

gitvv 	gebeten: 

I. 	Reqelunqsmoqlichkeiten Mehrweqqeschirr 

lm Frilhjahr 2016 hat die Stadtvertretung der Stadt Wyk auf Antrag der Fraktion 
Beindnis 90/Die Griinen einen Beschluss zur Vermeidung von Einweggeschirr bei 
stadtischen Veranstaltungen, Veranstaltungen auf stadtischem Grund und im Rah-
men von stadtischen Pachtvertragen gefasst. 

Durch die Fraktion wurde bereits damals darum gebeten, die Moglichkeit zu prufen, 
ob das Regelungsziel auch in Satzungsform erreicht werden kann, urn eine bessere 
Kontrolle und Durchsetzbarkeit zu ermoglichen. 

Mehrfach, z.B. in der Sitzung der Stadtvertretung vom 20.07.2016 wurde durch die 
Verwaltung mitgeteilt, dies sei nicht mOglich. 

Mehrfach wurde durch die Fraktion urn Begrundung dieser Auffassung gebeten. Eine 
solche ist bis heute nicht erfolgt. 

Bereits.  eine kurze internetrecherche liefert zahlreiche Beispiele einer satzungsmaili-
gen Umsetzung des o.g. Regelungszieles. Zum Tell als Bestandteil der Sondernut-
zungsatzung, z.T. als eigenstandige Satzung zur Abfallvermeidung. Die Beispiele 
ziehen sich durch alle Bundeslander und betreffen kleine Gemeinden und Grastad-
te gleichermailen. 



Es ist nicht ersichtlich, warum eine solche Umsetzung fur die Stadt Wyk auf Far 
nicht moglich sein sollte. 

Es wird daher erneut darum gebeten, die Grande, aus denen der Erlass einer 
entsprechenden Satzung oder Inkorporierung der Regelung in bestehende Sat-

zungen nicht moglich sein soli, zu benennen. 

Sachstand Badestrae 111  

Bereits seit der letzten Legislaturperiode beschaftigt sich die Stadt Wyk mit der mog-
lichen Nutzung der Immobilie Badestrafle 111 als sog. Nachhaltigkeitszentrum. 

Forderungen zur Umsetzung eines entsprechenden Konzeptes wurden im Rahmen 
des Ill-Programmes beantragt. 

Weder der Forderantrag selber, noch zwischenzeitlich erstellte Konzeptstudien liegen 
der Stadtvertretung oder den Fraktionen vor. 

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 22.09.2016 berichtete der Bargermeister, es 
sei eine Machbarkeitsstudie zu dem Projekt zufallig in einem alien Ordner des ehe-
maligen Leiters des Bauamtes gefunden worden. Auch wurde berichtet, dass alle 
Unterlagen nun eingereicht seien. 

Die Fraktion Bandnis 90/Die Griinen hat in der gleichen Sitzung darum gebeten der 
Stadtvertretung samtliche Unterlagen zu dem Antragsverfahren zur VerfCigung zu 
stellen. Dieser Bitte ist bis heute nicht entsprochen worden. 

Es wird darum gebeten, den gesamten Antragsvorgang Badestralle 111 in 
chronologisch geordneter Form samt alien Anlagen/Unteriagen/Konzepten — 
gleich ob verwendet oder nicht verwendet — den Stadtvertretern oder Fraktio- 

nen zur Verfugung zu stellen. 

Sachstand Internetauftritt Stadt Wvk auf Far 

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 07.11.2013 wurde auf Antrag der SPD-
Fraktion einstimmig beschlossen, dass die Homepage der Stadt Wyk auf Far fiber-
arbeitet werden sollte. Bilrgermeister Raffelhaschen wurde aufgeforderte im Januar 
2014 eine Arbeitsgruppe hierzu zu bilden und einzuladen. 

Eine Arbeitsgruppe wurde nie gebildet. 

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 19.06.2014 berichtete der BOrgermeister von 
Gesprachen zur Umgestaltung der Homepage die am 03.07.2014 stattfinden sollten. 
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Ihre Anfragen zur kommenden Stadtvertretersitzung vom 14.11.2016 
hier: Regelungsmoglichkeiten Mehrweggeschirr 

Sehr geehrter Herr Mier, 

vielen Dank fOr Ihre oben genannte Anfrage, die ich hinsichtlich der Ziffer I „RegelungsmOglichkeiten 
Mehrweggeschirr" gerne in der gebotenen KOrze beantworten mochte. 

Die abfallrechtlichen Vorgaben und Zustandigkeiten sind durch Bundes-und Landesrecht geregelt. 
Das Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirt-
schaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG) weist im § 17 Abs. 1 den offentlich-
rechtlichen Entsorgungstragern auf Landesebene die Aufgabe der Abfallentsorgung zu. 
Das Abfallwirtschaftsgesetz fOr das Land Schl.-H. (Landesabfallwirtschaftsgesetz-LAbfWG) erklart im 
§ 3 unter Verweis auf § 17 KrWG die Kreise und kreisfreien Stadte zu offentlich-rechtlichen Entsor-
gungstragern und weist ihnen die Aufgabe, die Abfallentsorgung in eigener Verantwortung zu erf011en, 
zu. 
Fur die Abfallwirtschaft im Bereich der Stadt Wyk auf FOhr (und ebenso für das Obrige Amtsgebiet 
Fohr-Amrum) ist daher der Kreis Nordfriesland sachlich und Ortlich zustandige Behorde. Der Kreis 
Nordfriesland konkretisiert seine Zustandigkeit aufgrund der Ermachtigung bzw. Verpflichtung nach § 
20 KrWG in Verbindung mit § 3 LAbfWG in Verbindung mit §§ 4 und 17 Kreisordnung fOr Schl.-H. 
(Kr0) durch die Satzung Ober die Abfallwirtschaft im Kreis Nordfriesland (Abfallwirtschaftssatzung). 
Die Abfallvermeidung, als Kreisaufgabe, 1st im § 2 „Abfallvermeidung und —verwertung, Offentlich-
keitsarbeit" festgehalten. 

Raum fOr erganzende kommunale satzungsrechtliche Regelungen bestehen aufgrund des § 3 LAb-
fWG in Ermangelung einer einschlagigen Ermachtigungsgrundlage durch den Landesgesetzgeber 
nicht. 
Selbstverstandlich existieren Abfallvermeidungssatzungen. So z.B. in der niedersachsischen Stadt 
Melle. Das Land Niedersachen erklart ausdrucklich auch die Gemeinden zu zustandigen Offentlichen 
Stelien (§ 3 Abfallgesetz Niedersachsen). Aufgrund dieser Ermachtigung 1st der Erlass von Abfallver-
meidungssatzungen unter Einbindung der Vorgaben der Gemeindeordnung fur das Land Niedersa-
chen sehr wohl mOglich. 
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Auf Nachfrage bestatigte mir der Kreis Nordfriesland diese Rechtsauffassung. Gleichwohl hat der 
Kreis Nordfriesland im Rahmen seiner Beratungsfunktion angeboten, das Ansinnen einer juristischen 
PrCifung zu unterziehen, um der Stadt Wyk auf Fohr HandlungsmOglichkeiten auf dem Gebiet der Ab-
fallvermeidung aufzuzeigen. 

Die Anpassung der Satzung Ober die Sondernutzung an Offentlichen Straflen (...) durch Hereinnahme 
eines entsprechenden Passus ware grundsatzlich moglich. Die Verwaltung wOrde eine solche Ande-
rung unter Verweis auf em n einschlagiges Urteil des BVerwG als verfassungsrechtlich fragwOrdig er-
achten und daher von einer solchen Regelung nur sehr zurOckhaltend Gebrauch machen wollen. 
So hat das BVerwG in einer Entscheidung zu entsprechenden satzungsrechtlichen Bestimmungen 
einer bayrischen Gemeinde entschieden, dass der Bund durch Erlass des Abfallgesetzes (heute 
KrWG) und der Verpackungsverordnung abschlieflende Regelungen Ober die Vermeidung von Ver-
packungsabfallen getroffen habe. Diese Regelungen seien erschopfend und IieIen keinen Raum fOr 
landesrechtliche oder ortsrechtliche Erganzungen. Da das bundesrechtliche Abfallrecht eine Pflicht 
zur Verwendung von Einweggeschirr nicht kenne, sei es den Bundeslandern oder Gemeinden ver-
sagt, solche Pflichten zum Zwecke der Abfallvermeidung durch Auflagen einzufOhren. Das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz enthalt ebenso wenig em n Verbot der Nutzung von Einweggeschirr wie die Verpa-
ckungsordnung. Die landesrechtliche Besonderheit nach § 21 Abs. 1 Satz 5 Straflen- und Wegege-
setz dOrfte daher nur schwer mit Bundesrecht in Einklang zu bringen sein und daher auch missach-
ten, dass der Bund mit Erlass des KrWG sowie anderer abfallrechtlicher Vorschriften abschlieflend 
von seiner durch Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG normierten Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht 
hat. 

lch hoffe, Vre krlfrage  soweit beantwortet zu haben. 
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